
231

geistlichen Gerichtsbarkeit zu Stande. Da der
Landgraf einsah, daß auf dem gütlichen Wege
des Vertrags in dieser Sache Nichts auszurichten
war. so ging Heinrich einseitig vor, indem er
im Jahre 1370 einen Befehl erließ, wonach das
Anrufen der geistlichen Gerichtsbarkeit verboten
wurde.

Wie überall, so geschah es auch in Hessen, daß
die Urtheile der geistlichen Gerichte mit dem
Banne vollstreckt wurden. Manche Städte nun,
wie Wolfhagen im Jahre 1395, vom Papst
Bonifacius IX. und Marburg vom Papst
Martin V., verschafften sich Privilegien gegen
das Interdikt, des Inhalts, daß, sobald die mit
dem Banne belegte Person die Stadt wieder
verlassen hatte, sofort alle Arten des öffentlichen
Gottesdienstes wieder hergestellt wurden. Diesem
Vorgehen der beiden Städte folgten bald andere.

Die Streitigkeiten wegen der geistlichen Ge
richtsbarkeit dauerten fort, obgleich die hessischen
Fürsten in ihren Gerichtsordnungen die An
rufung der geistlichen Gerichte ausdrücklich unter
sagten. So erließ im Jahre 1500 am 24.

August Landgraf Wilhelm II die Hofgerichts
ordnung. Das Hofgericht bestand aus zwölf
Richtern und einem Hofrichter und hatte seinen
Sitz in Marburg. Jährlich trat dasselbe vier
mal zusammen. Vorher im Jahre 1422 war
Landgraf Ludwig der Friedsame bestrebt ge
wesen seines Landes Wohlfahrt durch einen festen
Frieden mit dem Erzstifte zu sichern. Auf einem
Fürstentage zu Frankfurt wurde durch Ver
mittelung des Erzbischofs Otto zu Trier, Pfalz
grafen Ludwig beim Rhein, Friedrichs I. Kur
fürsten von Brandenburg und Bischofs Johann
von Würzburg ein Vertrag festgesetzt dahin
lautend, daß der Landgraf die Geistlichkeit in
Fritzlar und anderwärts in ihren Einkünften
und Rechten ungeschmälert lassen, der Erzbischof
seine Gerichte bessern und einschränken sollte,
Laien sollten in weltlichen Sachen vor kein
geistliches Gericht geladen werden, geschähe es
aber dennoch, so sollten dieselben alsbald an die
weltlichen Gerichte zurückgewiesen werden und
der Kläger, der die Ladung bewirkt habe, zur
Ersetzung der Unkosten angehalten werden.

Wilhelm's II. Sohn und Nachfolger, Landgraf
Philipp der Großmüthige, bediente sich zur Be
wahrung seiner weltlichen Gerichtsbarkeit folgenden
Mittels. Um die Anrufung der geistlichen
Gerichte in weltlichen Dingen, die von Niemanden
mehr zu befürchten war, als von der Geistlich
keit selbst, zu beseitigen, ließ dieser Fürst bei
Vergebung seiner Pfarrlehen die Priester sich
dahin reserviren, daß sie seine Unterthanen nur
bei ihren ordentlichen Gerichten und nirgends
sonst wo verklagen würden, bei Zuwider

handlungen würden sie ihrer Pfründe verlustig
erklärt werden.

Eine durchgreifende Aenderung' trat aber erst
bei Einführung der Reformation durch die
hessische Kirchenordnung vom 20. Oktober 1526
ein. Die Kirchenordnung hatte, um die
Worte Kopp's zu gebrauchen, folgenden Inhalt:
„Man überließe nehmlich jeder Gemeinde die
freye Wahl ihrer Bischöfe oder Priester und
Diakonen, auch die Macht, selbige wieder abzu
setzen, wenn sie sich ihres Amts unwürdig gemacht
hätten. Niemand solle exkommunizirt, noch von
Exkommunition absolvirt werden, es geschehe
dann mit Bewilligung der ganzen Gemeinde.

In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten sollte der
Kirchenbann gar nicht statt haben, wann nicht
solche Verbrechen dabey vorkämen, welche die
Ausschließung aus der christlichen Gemeinde
ohnehin mit sich brächten. Weltliche Händel
sollten vielmehr der weltlichen Obrigkeit über
lassen werden. Anstatt der Sendgerichte wurden
wöchentliche Zusammenkünfte der Priester und
Laien in jeder Gemeinde angeordnet, worin
eines jeden, auch sogar der Priester und Bischöffen
Aufführung untersucht und, was tadelhaft war,
bestraft wurde, daneben wurden jährlich drey
visitatores bestellt, diese visitatores sollten zwar

^n jeder Gemeinde, wohin sie kämen, nebst ihrem
bey sich habenden Gesinde freygehalten werden,

jedoch keineswegs sich unterstehen in ihren Amts
sachen Geschenke zu nehmen, auch nicht einmal
bey den Priestern umsonst Herbergen, sondern
sich mit der Atzung, welche sie von der Gemeinde
erhielten, begnügen lassen rc. Ferner sollten die
streitigen Ehesachen allein nach dem Wort Gottes
entschieden werden, und der Bischof, (worunter
jedesmal der ordentliche Priester der Gemeinde
verstanden wird), in schwehren Fällen die visitatores
oder andere in der Schrift erfahrene Männer
um Rath fragen. Das geistliche Recht aber mit
allen darin enthaltenen Grundsätzen der Römischen
Hierarchie und geistlichen Gerichtsbarkeit, wurde
so wenig beygehalten, daß auch kein Professor
auf der Universität zu Marburg darüber lesen
sollte. Man legte hingegen einem jährlich in
Marburg zu haltenden Provinzial-8zmoäo, unter
der Oberaufsicht des Landesfürsten, das oberste
Kirchenregiment bey." Da sich aber alsbald bei
dieser Kirchenordnung verschiedene Mängel her
ausstellten und außerdem bei den den Gemeinden

überlassenen Befugnißen Zank und Hader sicher
lich nicht ausgeblieben wäre, sah sich Landgraf
Philipp genöthigt verschiedene dieser Gemeinde
rechte selbst zu handhaben, mithin diese erste
Kirchenordnung umzuändern. Diese umgeänderte
Kirchenordnung enthielt Folgendes: An Stelle
der jährlich zu wählenden Visitatoren wurden


